
Beteiligung der Öffentlichkeit
an der Bauleitplanung

Die Stadt Mönchengladbach beabsichtigt,
für die nachstehend bezeichneten Gebiete
(siehe Abbildungen) Bauleitpläne aufzu-
stellen bzw. zu ändern:

I 231. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Mönchengladbach

Stadtbezirk Ost, Bereich REME-
Gelände / Lürrip, Gebiet zwischen den
Straßen Lürriper Straße, Neusser
Straße, Compesmühlenweg, Gierth-
mühlenweg, der Volksbadstraße und
der Bahntrasse Mönchengladbach-
Neuss

Allgemeine Ziele und Zwecke der
Planung:

Städtebauliche Neuordnung des ehe-
maligen Gewerbestandorts REME
(West und Ost) und Pollrich 1; Schaf-
fung von planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für Wohnbauflächen und
Flächen für den Gemeinbedarf sowie
planungsrechtliche Sicherung einer
Gewerbefläche. Darstellung einer
Grünfläche als Renaturierungs- und
Retentionsbereich für Gladbach und
Ölgraben.

II Bebauungsplan Nr. 792/O

Stadtbezirk Ost, Stadtteil Lürrip,
Gebiet zwischen Neusser Straße,
Compesmühlenweg, Fleenerweg und
Lohstraße

Allgemeine Ziele und Zwecke der
Planung:

Neuordnung des Bereichs zwischen
dem REME-Gelände und dem Zentrum
von Lürrip; Schaffung von planungs-
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rechtlichen Voraussetzungen für die
Errichtung von Wohngebäuden und
mischgenutzten Gebäuden, sozialen
Infrastruktureinrichtungen sowie öffent -
lichen und privaten Grünflächen.

Am Dienstag, dem 10.07.2018 findet um
18.00 Uhr im Ratssaal des Rathauses
Rheydt, Markt 11, 41236 Mönchenglad-
bach, eine Versammlung statt, in der die
Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele
und Zwecke der Planung öffentlich unter-
richtet wird. Gelegenheit zur Äußerung
und Erörterung wird der Öffentlichkeit in
der Zeit vom 10.07.2018 bis zum
10.08.2018 im Fachbereich Stadtentwick-
lung und Planung, Rathaus Rheydt,
Eingang G, im Foyer des III. Ober -
geschosses, in den Zeiten

Montag bis Donnerstag
von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr,
und Freitag
von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

gegeben. Auch können die Vorentwürfe
während der Auslegungsfrist im Internet
auf der Homepage der Stadt Mönchen-
gladbach
(https://www.moenchengladbach.de
<Rathaus> <Stadtplanung>
<Aktuelle Bauleitplanverfahren>)
eingesehen werden.

Diese Bekanntmachung erfolgt aufgrund
des § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekannt -
machung vom 3. November 2017 (BGBl. I
S. 3634).

Mönchengladbach, den 21.06.2018

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Stadtdirektor und
Technischer Beigeordneter

Die Veröffentlichung des nachfolgenden
Beschlusses des Planungs- und Bau-
ausschusses im „Amtsblatt der Stadt
Mönchengladbach“ wird angeordnet:

– Aufstellung eines
Bebauungsplanes;

Öffentliche Auslegung eines
Bebauungsplanentwurfes –

Der Planungs- und Bauausschuss der
Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sit-
zung am 19.06.2018 folgenden Beschluss
gefasst:

Bebauungsplan Nr. 791/N, Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gemäß § 13a
Baugesetzbuch (BauGB)

Stadtbezirk Nord – Stadtteil Gladbach,
Kapuzinerplatz (siehe Abbildung)

„Der Planungs- und Bauausschuss be-
schließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1
BauGB, in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634):

1. Einen Bebauungsplan mit Festsetzun-
gen im Sinne des § 30 BauGB für den
im vorliegenden Bebauungsplanent-
wurf  Nr. 791/N (Deckblatt zum Durch-
führungsplan M Nr. 21 und zu den Be-
bauungsplänen M Nr. 21 Deckblatt 3,
M Nr. 335, M Nr. 357 und Nr. 188/III)
bezeichneten Planbereich im Stadt -
bezirk Nord – Stadtteil Gladbach, Kapu -
zinerplatz gemäß § 13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren aufzustellen.    

Planungsziele:
Der Alte Markt geht heute in Höhe des
ehemaligen Torwächterhauses nahtlos
in den Kapuzinerplatz über. Durch die
beiden so miteinander verbundenen
Plätze entsteht inmitten der Altstadt
eine größere Freifläche, die mit den an-
sonsten in diesem Bereich als ange-
nehm überschaubar empfundenen Di-
mensionen der historischen Stadt
bricht. Ziel der nun vorgestellten Pla-
nung ist es daher, den Kapuzinerplatz
durch die Errichtung einer modernen
Markthalle baulich aufzuwerten und
räumlich vom Alten Markt zu trennen.
Zugleich soll der Kapuzinerplatz funk-
tional als zentraler Marktstandort der
Altstadt gefestigt werden.

2. Den vorliegenden Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 791/N mit der Begrün-
dung gemäß § 3 Abs. 2  BauGB öffent-
lich auszulegen;

3. den Durchführungsplan M Nr. 21 und
die Bebauungspläne M Nr. 21 Deck-
blatt 3, M Nr. 335, M Nr. 357 und Nr.
188/III aufzuheben, soweit diese durch
das Gebiet des Bebauungsplanes Nr.
791/N betroffen werden“.  

Von der Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird gemäß
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 13
Abs. 3 Satz 1 BauGB abgesehen.
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Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wird der Be-
schluss des Planungs- und Bauausschus-
ses, einen Bebauungsplan aufzustellen,
hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf des vorgenannten vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes wird mit
dem Entwurf der Begründung in der Zeit
vom 10.07.2018 bis einschließlich
10.08.2018 im Fachbereich Stadtentwick-
lung und Planung, Rathaus Rheydt, Ein-
gang G, im Foyer des III. Obergeschos-
ses, in den Zeiten

Montag bis Donnerstag
von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr
und Freitag
von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus-
gelegt. 

Auch kann der Entwurf des Bebauungs-
planes und der Entwurf der Begründung

während der Auslegungsfrist im Internet
auf der Homepage der Stadt Mönchen-
gladbach
(https://www.moenchengladbach.de
<Rathaus> <Stadtplanung>
<Aktuelle Bauleitplanverfahren>)
eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist kann jeder-
mann zu dem Planentwurf schriftlich oder
zur Niederschrift Stellungnahmen ab -
geben. 
Gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 6
BauGB wird darauf hingewiesen, dass
nicht fristgerecht abgegebene Stellung -
nahmen bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben können. 

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 des Bau -
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634) auf § 44 Abs. 3
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann
Entschädigung verlangen, wenn die
in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er
kann die Fälligkeit des Anspruches
dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt.“

„(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die in Absatz 3 Satz 1 be-
zeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.“

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634) auf § 215 Abs. 1 BauGB:

„(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplans
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht -
l iche Mängel des Abwägungs -
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungs-
planes oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666); zuletzt geändert durch Ar -
tikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015
(GV. NRW. S. 496):

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,
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c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet 

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 21.06.2018

Hans Wilhelm  Reiners
Oberbürgermeister

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach-
bereich Straßenbau und Verkehrstechnik,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau –,
41050 Mönchengladbach, vergibt in öf-
fentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
In der Lockhütte 1-25

Art und Umfang der Leistung:
Straßenbau, Beleuchtung

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
40 AT (Okt-Dez)

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Frau Götschel, Telefon: 02161/25-9072

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-192.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober-
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
16.07.2018, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am  16.07.2018,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober-
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei-

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West-
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
kann die Erteilung von folgenden Nach-
weisen abhängig gemacht werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den, zugelassen.

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen

vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagsfrist:
04.09.2018

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Ge -
bäudemanagement Mönchengladbach
(GMMG), Abteilung Hochbau –, 41050
Mönchengladbach, vergibt im Offenen
Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Gesamtschule Stadtmitte, Neubau
Mensa+Forum, Karl-Fegers-Str. 85

Art und Umfang der Leistung:
Mobile und feste Trennwand (ca. 100 m²)

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
20.08.2018 – 31.08.2018

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Janke, Telefon 02161/25-8912

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2018-188.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober-
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-Mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
02.07.2018, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017
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Die Submission findet am 02.07.2018,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober-
geschoss, Zimmer 2017, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei-

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West-
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
kann die Erteilung des Auftrages  von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• gültige Handwerkskarte/Bescheini-
gung der IHK

• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den, zugelassen.

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
31.08.2018

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer
Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf, Am
Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.:
0211/475-0; 0211/475-3637; Fax: 0211/
475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 11.06.2018

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Ex-Ante-
Transparenz bekanntmachung

Sanierungsmaßnahmen in der
Kaiser-Friedrich-Halle

Das Gebäudemanagement Mönchenglad-
bach (GMMG) beabsichtigt, für Sanie-
rungsmaßnahmen in der Kaiser-Friedrich-
Halle Bauleistungen zu beauftragen. Ver-
gaben mit geschätztem Auftragsvolumen
von netto ca. 5.000 EUR bis 75.000 EUR
werden freihändig vergeben bzw. be-
schränkt ausgeschrieben.
Hierbei handelt es sich um:
Maurerarbeiten, Beton- und Stahlbeton -
arbeiten, Beton- und Naturwerkstein -
arbeiten, Zimmer- und Holzbauarbeiten,
Stahlbauarbeiten, Abdichtungsarbeiten,
Dachdeckungs-, Dachabdichtungs- und
Klempnerarbeiten, Betonerhaltungsarbei-
ten, Putz- und Stuckarbeiten, Fliesen- und
Plattenarbeiten, Estricharbeiten, Trocken-
bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Beschlag-
arbeiten, Metallbauarbeiten, Verglasungs-
arbeiten, Maler-, Lackier-, Tapezier- und
Korrosionsschutzarbeiten, Bodenbelag -
arbeiten, Heiz- und zentrale Wasser -
erwärmungsanlagen, Dämmarbeiten an
technischen Anlagen, Gerüstarbeiten,
Absturz sicherungsanlagen, Abbrucharbei-
ten, Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,
Wärmeversorgungsanlagen, lufttechnische
Anlagen, Starkstromanlagen, Fernmelde-
und informationstechnische Anlagen,
Gebäudeautomation, küchentechnische
Geräte und Anlagen (Gastronomieküche),
Feuerlöschanlagen.

Interessierte Fachfirmen werden gebeten,
ihre Bewerbungsunterlagen an die 

Stadt Mönchengladbach 
Dezernat Planen, Bauen, Mobilität,
Umwelt – VI / V – Vergabestelle 
Rathaus Rheydt, Eingang G,
2. OG, Zi. 2017 
Markt 9 
41236 Mönchengladbach 

oder an die E-Mail-Anschrift 
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

zu übersenden. 

149



Aufgebot eines
Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte ver -
lorengegangene Sparkassenbuch, aus -
gestellt von der Stadtsparkasse Mön-
chengladbach, ist die Kraftloserklärung
beantragt worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

3411729795

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten
Sparkassenbuches wird aufgefordert,
binnen drei Monaten, spätestens am
13. September 2018, seine/ihre Rechte
anzumelden und das Sparkassenbuch
vorzulegen, andernfalls wird dieses für
kraftlos erklärt.

Mönchengladbach, den 14. Juni 2018

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Kraftloserklärung
eines Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte verloren -
gegangene Sparkassenbuch, ausgestellt
von der Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach, wurde am 13. Juni 2018 durch
Beschluss des Sparkassenvorstandes für
kraftlos erklärt:

Sparkassenbuch-Nr.:

3502326345

Dieser Beschluss des Sparkassenvorstan-
des kann nur durch Klage nach Maßgabe
der §§ 957, 958 ZPO angefochten wer-
den.

Mönchengladbach, den 14. Juni 2018

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand
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